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VorWort

nikolaus („Klaus“) Englert wurde am 1. april 1949 im bayerischen schroben-
hausen als jüngerer sohn in eine arztfamilie geboren und ist bis heute seiner hei-
matstadt verbunden. Keiner konnte damals voraus sehen, welche intensive nähe er 
zur Jurisprudenz und vor allem zu den immer wiederkehrenden tiefbaurechtsfragen 
entwickeln würde. allenfalls die bestehende familiäre nähe zu einem heute welt-
weit führenden tiefbauunternehmen hätte ein denkbarer hinweis sein können. 

seine Kindheit und Jugendzeit verbrachte er in seiner heimatstadt in einer gut-
bürgerlichen umgebung, natürlich mit dem erfolgreichen Besuch des örtlichen 
Gymnasiums und war bereits früh in unterschiedlichen (Jugend-)Einrichtungen 
engagiert. schreiben war damals schon eine seiner großen leidenschaften. nach 
dem abitur im Jahre 1968 rückte Klaus Englert bei den Gebirgsjägern in mitten-
wald ein und beendete diese zeit mit der ausbildung zum offizier. ab 1970 begann 
das studium der rechtswissenschaften an der ludwig-maximilians-universität in 
münchen sowie begleitend das studium des Bilanzwesens an der technischen uni-
versität münchen. nach dem sehr erfolgreichen 1. staatsexamen im Jahre 1974 ent-
deckte er die liebe zum wissenschaftlichen arbeiten im zivilrecht als assistent bei 
Prof. Dr. randelzhofer. Die referendarzeit verbrachte er an den üblichen „statio-
nen“ und juristischen Einrichtungen und schloss diese mit einem erneut sehr er-
folgreichen 2. staatsexamen 1977 ab. Diese zeit nutzte er zugleich zur Erstellung 
seiner Dissertation aus dem Bereich des transplantationsrechts und Erlangung des 
Dr. jur. im Jahre 1978. 

Klaus Englert war von Jugend an ein unternehmer im Wortsinn. Vielleicht auch 
deshalb wählte er nicht die „sichere“ Karriere als staatsdiener sondern den sprung 
in die selbständigkeit als rechtsanwalt. Folgerichtig gründete er im oberbayeri-
schen Pfaffenhofen ein anwaltsbüro, das heute noch der Betriebssitz einer in den 
Folgejahren rasant gewachsenen und heute bundesweit an fünf standorten beste-
henden anwaltskanzlei ist. Jetzt kam ihm auch die bis heute bestehende enge und 
vielfache berufliche und private Verbindung zur heutigen BauEr aG zugute und 
damit die stetige und intensive Befassung nicht nur mit den (zivil-)rechtlichen Fra-
gen aus dem Bereich des tiefbaus, sondern auch mit deren technischen Besonder-
heiten. 

Die Begegnung mit der bis heute maßgeblichen Koryphäe des Baurechts, Prof. 
Dr. hermann Korbion, stellte eine fast schon schicksalhafte Wendung im weiteren 
beruflichen Wirken von Klaus Englert dar. Dieser inspirierte ihn, sich intensiver 
mit den juristischen aspekten zum thema „Baugrund“ zu befassen. Dies stellte 
den startschuss zu einer in den Folgejahren unaufhörlichen und fast schon bilder-
buchartigen Entwicklung bis zur heute andauernden Entwicklung zum juristischen 
„Baugrundpapst“ dar. Gemeinsam mit dem „homo technicus“ und (tief-)Bau-
ingenieur Prof. Dr. Karl-heinz Bauer verfasste er im Jahre 1986 das Werk „rechts-
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fragen zum Baugrund“ mit einer umfassenden Darstellung der tiefbautechniken 
und der mit dem Baustoff Boden auftretenden rechtsfragen. Das thema „Bau-
grund“ faszinierte ihn forthin und zeigt sich in einer schier unübersehbaren Viel-
zahl von Buch- und zeitschriftenbeiträgen und Buchwerken, sei es als alleinautor 
oder mitherausgeber von juristischen monographien oder auch Kommentaren und 
zeitschriften. in seinem beachtlichen Beitrag „Das Baugrundrisiko – ein normie-
rungsbedürftiger rechtsbegriff“ in Baur 1991, 537 ff. zeigte er die Besonderheiten 
der Gefahrtragung und risiken des Baustoffs nachhaltig auf. Es entstand eine bis 
heute andauernde juristische Diskussion über das Vorhandensein bzw. die Berech-
tigung des „Baugrundrisikos“, die unzweifelhaft auch Eingang in die höchstrich-
terliche rechtsprechung fand. Beispielhaft darf hier auf die Entscheidung des BGh 
in seinem urteil vom 20.8.2009 – Vii zr 205/07 (nzBau 2009, 707 = Baur 
2009, 1724) oder auch auf die zuletzt ergangenen urteile des olG Koblenz, urteil 
vom 8.6.2012 – 8 u 1183/10; BGh, Beschluss vom 25.9.2013 – Vii zr 198/12 
(nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) abgedruckt in iBr Werkstattbeitrag 
4.11.2013 sowie auch auf die Entscheidung des olG Jena, urteil vom 25.5.2010 
– 5 u 622/09, iBr 2012, 566 verwiesen werden. Entgegen zuweilen geäußerter 
Kritik, wonach es der besonderen rechtlichen Behandlung eines „Baugrundrisikos“ 
nicht bedürfe, hat sich doch tendenziell der von Englert vertretene und beharrlich 
verteidigte satz, dass der vom Besteller eines Bauwerks bereitgestellte Baugrund 
zugleich Baustoff im sinne von § 644 BGB ist und deshalb dem Besteller auch die 
aus dem regelmäßig uneinsehbaren Boden resultierenden risiken nach den Ge-
fahrtragungsregeln der §§ 644, 645 BGB zuzurechnen seien (so etwa leupertz:  
„Die Beschaffenheit des Baugrundes als rechtsproblem bei der abwicklung von 
Bauverträgen“, veröffentlicht in: Jahrbuch Baurecht 2013, 1–21; Joussen: „mehr-
vergütungsansprüche bei geänderten Baugrundverhältnissen – zum Vorrang der 
auslegung“, veröffentlicht in: nzBau 2013, 465–473; Kohlhammer: Wer trägt das 
Baugrundrisiko?, veröffentlicht in: Baur 2012, 845–851). 

Die schriftstellerische unruhe hat Klaus Englert immer umgetrieben und ihn 
zur herausgabe von zahlreichen anerkannten juristischen Werken entweder allein 
oder gemeinsam mit anderen autoren veranlasst. statt einer schier endlosen auf-
zählung darf hier lediglich auf die beiden standardwerke Englert/Grauvogl/mau-
rer, handbuch des Baugrund- und tiefbaurechts, 4. auflage 2011, Werner Verlag 
oder auf Englert/Katzenbach/motzke, Beck’scher VoB-Kommentar Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen teil c, allgemeine technische Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (atV), 3. auflage 2014, c. h. Beck Verlag münchen ver-
wiesen werden. Beide Werke sind heute bei der täglichen und ebenso bei der juris-
tisch wissenschaftlichen arbeit nicht mehr hinweg zu denken. 

nicht minder rührig war und ist Englert seit Jahren entweder bei der aktiv feder-
führenden Gründung von juristisch-technischen Gremien oder in vorderster Front 
leitendes mitglied in wissenschaftlichen Einrichtungen. Für ein Vorwort reicht der 
Platz für die vollständige nennung gar nicht aus. Er war und ist Gründer, mentor 
und dominierender Geist des im Jahre 2001 gegründeten cBtr centrum für 
Deutsches und internationales Baugrund und tiefbaurecht e.V., das ihm nicht nur 
dauernd „ans herz gewachsen“ ist, sondern ihm im Jahre 2011 dafür auch den 
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tiefbaurechtspreis verliehen hat. seine tätigkeit reicht vom anfänglichen (seit 
1986) Dozenten am haus der technik in Essen über die Berufung (2002) zum 
honorarprofessor an der technischen hochschule Deggendorf und mitgliedschaft 
(seit 2001) im Din-normungsausschuss Din En 1997-2 (nachfolgenorm der 
Din 4020 für geotechnische untersuchungen für bautechnische zwecke) bis hin 
(seit 2009) zum Präsidenten des institutes für deutsches und internationales Bau-
recht an der humboldt-universität in Berlin sowie zugleich auch stellvertretenden 
Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V. Fast schon selbstver-
ständlich ist dabei, dass er als einer der ersten Fachanwälte für das private Bau- und 
architektenrecht seit 2005 auch ausbilder für angehende Fachanwälte ist. mit Fug 
und recht lassen diese außerordentlich vielzähligen tätigkeiten von Klaus Englert 
einen nachhaltigen „Footprint“ erkennen und auch die Bezeichnung „veritable 
Baurechtsgröße“ verdient erscheinen. 

trotz oder über diese vielfältigen wissenschaftlichen aktivitäten hinaus engagiert 
sich Klaus Englert auch außerhalb der juristischen tätigkeit im Gemeinwesen sei-
ner stadt und in kulturellen Einrichtungen. seit 1984 wirkt er als überzeugtes mit-
glied der christlich sozialen union im stadtrat von schrobenhausen in vielfachen 
Funktionen und prägt damit auch zahlreiche kulturelle Einrichtungen. Das 1991 
geschaffene Europäische spargelmuseum wurde ganz wesentlich im zusammen-
wirken mit der stadt von ihm gegründet und dazu eine Vielzahl an Büchern und 
Druckwerken zum thema spargel veröffentlicht. Es verwundert deshalb auch 
nicht, dass ihn seine heimatstadt schon mehrfach mit der Bürgermedaille ausge-
zeichnet hat und ihm ebenso im Jahre 2009 das Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen wurde. Weitere Details lassen sich auch bei Wikipedia finden, dort sind 
die stationen des „deutschen rechtswissenschaftlers“ genannt. 

Kaum zu glauben, dass Klaus Englert daneben noch zeit für „eigene“ Dinge hat. 
Er war wesentlicher motor, dass die von ihm gegründete und heute „topjus“ ge-
nannte mittelständische anwaltskanzlei sich stetig vergrößerte und erfolgreich in 
der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus bei zahlreichen Bauprojekten 
rechtsberatend tätig ist. Das außerordentlich bemerkenswerte lebensbild wird fast 
schon selbstverständlich durch ein beständiges Familienleben mit drei erwachsenen 
Kindern (und Enkelkindern) abgerundet. Ganz schön viel Glanz, der von diesem 
steten sympathieträger ausgeht. 

mönchengladbach/Frankfurt/Pfaffenhofen im Jahre 2014  Die herausgeber 
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